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Am 22. Mai 2011 ist es genau 600 Jahre her, dass die „Gemeinde zum Frauenstein“ das 
Stadtrecht erhielt. Es wurde ihr von Burggraf Heinrich von Meißen „durch sonderliche 
Gunst und Gnade“ verliehen. Er residierte damals in der Burg Frauenstein und ließ im 
Jahre 1411 die entsprechende Urkunde schreiben. Leider ist das Original der 
Frauensteiner Stadtrechtsurkunde heute nicht mehr vorhanden. Ja, das wertvolle 
Dokument existierte schon vor rund dreihundert Jahren nicht mehr. Es gibt ein Rats-
Inventarverzeichnis aus dem Jahre 1674 wodurch das bewiesen wird. Hiernach 
stammte das älteste der damals verwahrten „churfürstlichen Privilegien“ von 1433. Es 
ist unbedingt zu erwähnen, dass die jeweils regierenden Landesherren das Stadtrecht 
immer wieder neu bestätigten. So besaß Frauenstein nach dem erwähnten 
Inventarverzeichnis von 1674 insgesamt sechs Stadtrechtsurkunden. 
Es ist schön, dass es eine Abschrift der nicht mehr existierenden Stadtrechtsurkunde gibt. 
Diese stammt aus der Zeit um 1580 und befindet sich heute im Staatsarchiv Dresden. 
Hiernach erhielt Frauenstein die gleichen Rechte wie Dresden, Dippoldiswalde oder 
Sayda. Wir können mit Sicherheit annehmen, dass Burggraf Heinrich die 
Stadtrechtsurkunde in der Burg Frauenstein schreiben ließ. Dafür spricht die Tatsache, 
dass in dem Dokument Zeugen aufgeführt werden. 

1. Pfarrer Nikolaus zu Frauenstein, „unser Schreiber“, 
2. Heinrich Bisitz, „unser Hauptmann“ und 
3. Friedrich Karas, „unser Diener“. 

Dieselben burggräflichen „Bediensteten“ werden in einer Urkunde desselben 
Burggrafen 1404 ebenfalls als Zeugen genannt. 
Verschiedenste Chronisten haben die Meinung vertreten, Frauenstein habe schon im 14. 
Jahrhundert Stadtrecht besessen und die Urkunde von 1411 sei nur die Bestätigung 
eines schon früher erteilten Privilegiums. Diese Vermutung ist allerdings leicht zu 
widerlegen. Im Staatsarchiv Dresden befindet sich das sogenannte Frauensteiner 
„Stadtbuch“. Es enthält Aufzeichnungen, die ohne Zweifel aus der Zeit um 1411 
stammen und sich mit dem Stadtrecht beschäftigen. Sehr interessant ist, dass man sich 
bei den „weysin leuten, Bürgermeyster und ratsgeschwornen zu Dresden“ erkundigt 
hat, um alle Angelegenheiten zum Stadtrecht zu klären. Daraus ist erkennbar, dass die 
Verleihung des Stadtrechtes für Frauenstein etwas völlig Neues war. Man hatte dieselben 
Rechte wie Dresden bekommen und erkundigte sich dort, wie damit zum Nutzen der 
Gemeinde zu verfahren ist.  
Als Frauenstein 1411 das Stadtrecht erhielt, lag der Ort noch im Tal, am Nordostfuß der 
Burg. Die jetzige sogenannte „neue Stadt“ ist wahrscheinlich erst sechzig Jahre später 
entstanden. Im Jahre 1479 wird der „Markt“ erstmals urkundlich erwähnt.  
In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, wann der „Ort Frauenstein“ überhaupt 
entstanden ist. Eine Urkunde aus dem Jahre 1335 nennt den „schultheyze zu 
Frouwensteyn“ und beweist damit die Existenz eines Ortes. Diese Originalurkunde 
befindet sich ebenfalls im Staatsarchiv Dresden. Da der Name der Burg Frauenstein 
bereits 1218 urkundlich auftaucht, muss der Ort erst relativ spät entstanden sein. 
Urkunden aus den Jahren 1272, 1321 und 1329, die sich mit der Verlehnung der Burg 
beschäftigen, enthalten keinerlei Hinweise auf einen Ort, sondern nennen nur „Castrum 
Vrowenstein“ bzw. das „Hus zu Vrouwenstein“. Wir müssen also feststellen: Es fehlt ein 
exakt urkundlicher Beweis dafür, dass im 13. Jahrhundert und Anfang des 14. Jahr-
hundert neben der Burg Frauenstein schon ein Ort existiert hat. Sollte ein solcher doch 
vorhanden gewesen sein, muss er ganz unbedeutend und nicht erwähnenswert gewesen 
sein. Frauenstein ist während seiner langen Geschichte dreimal von großen 
Feuersbrünsten heimgesucht worden. Nach dem Stadtbrand von 1869 erhielt die Stadt 
ihr jetziges neuzeitliches Gepräge. Frauenstein ist heute eine sehr schöne Kleinstadt, die 
jährlich von tausenden Personen besucht wird. Wir freuen uns deshalb, 2011 „600 
Jahre Stadt Frauenstein“ feiern zu können.        (Quelle: Werner Müller) 
 
G. Müller, Museumsleiterin 
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Die Stadtverwaltung informiert 
Stadtrat 

Im Februar traf sich der Stadtrat nur zur Sitzung des 
Technischen Ausschusses. 
Die nächste Stadtratssitzung findet wieder regulär am 
01.03.2010 statt, bitte beachten Sie die Aushänge. 
 
Informationen 

Bürgermeister: 
 

600 Jahre und viel vor… 
 

Frauenstein feiert! 600 Jahre Stadtrecht machen 2011 
zum Jubiläums- und Jubeljahr für unsere Stadt. Lassen 
Sie es uns „Fest machen“ mit guten Ideen und viel 
Engagement. Der Termin für die Festtage ist bereits 
festgemacht! Am 1. Juni 2011 werden die Festtage 
eröffnet und bis zum 5. Juni 2011 andauern. 
Der Ortschaftsrat Frauenstein unter Leitung von Herrn 
Peter Ranft stellt sich hierbei als Organisator zur 
Verfügung und wird unterstützt von unserem neu 
gegründeten Förderverein für Stadt- und Regional-
entwicklung. In den nächsten Tagen erhalten alle 
Vereine unseres Stadtgebietes eine Einladung zum 
Themenabend „Sternstunden für unsere Stadt“, in 
dessen Rahmen insbesondere die Vorbereitung dieses 
Stadtfestes im Mittelpunkt stehen wird. Diese 
Veranstaltung wird am 23. März 2010 um 19:30 Uhr im 
Veranstaltungssaal der ehemaligen BHG in 
Burkersdorf stattfinden. Neben den Vertretern der 
Vereine sind natürlich alle interessierten Bürger 
unserer Stadt recht herzlich eingeladen. 
 

Herzlichst, 
ihr Reiner Hentschel 
Bürgermeister der Stadt Frauenstein 
 

Bauamtsleiter: 
Aus aktuellem Anlass informieren wir nochmals zum  
§ 8 der Straßenanliegersatzung zur Räum- und 
Streupflicht im Winter. Der § 8 bestimmt: 
§ 8  Räum- und Streupflicht im Winter 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben und 
Gesundheit haben die Anlieger den Gehweg, 
der an ihr Grundstück angrenzt, im Winter auf 
eigene Kosten in sicherem Zustand zu 
erhalten. 

(2)  Soweit keine besonderen Maße festgelegt 
sind, sind die Gehflächen auf eine solche 
Breite von Schnee und auftauendem Eis zu 
räumen, in der Regel 1,5 Meter, und bei 
Schnee- oder Eisglätte so zu bestreuen, dass 
ein möglichst gefahrloser und flüssiger 
Fußgängerverkehr gewährleistet ist. 

   (3)  Die in Absatz 1 und 2 genannten 
Schneeräumpflichten erstrecken sich in 
Fußgängerzonen und in verkehrsberuhigten 
Bereichen auf die Randflächen in einer Breite 
von 1,5 Meter. 

(4)  Der geräumte Schnee ist so anzuhäufen, dass 
der Fußgänger- und Fahrverkehr so wenig wie 
möglich behindert wird und bei Tauwetter ein 
ausreichender Wasserablauf gesichert ist. 

Abflussrinnen, Kanaleinläufe, Hydrantenab-
deckungen, Haltestellen öffentlicher Verkehrs-
mittel und Fußgängerüberwege sind 
freizuhalten. 

(5)   Die Gehflächen müssen werktags bis 7.00 Uhr, 
an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen bis 8.00 
Uhr geräumt und bestreut sein Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- 
oder Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei 
Bedarf auch wiederholt zu räumen und zu 
streuen.. 
Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. 

(6)  Es dürfen nur Streumittel verwendet werden, 
die eine abstumpfende oder tauende, aber 
keine umweltschädliche und belästigende 
Wirkung haben. Der Einsatz von Asche ist 
verboten. 
Auftausalze dürfen nicht ständig zum 
Freihalten von Unterflurhydranten und 
Wasserabsperrventilen eingesetzt werden. 

 
Die gesamte Satzung liegt in der Stadtverwaltung 
Frauenstein, Bauamt und Sekretariat, zur 
Einsichtnahme während der Öffnungszeiten aus. 
 
Die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen 
GmbH Freiberg beabsichtigt die Einführung der 
„Gelben Tonne“ (240 Liter – die Größe entspricht der 
„Blauen Tonne“) zum 01.01.2011. 
Neben den Vorteilen zur Einführung der „Gelben 
Tonne“ gilt es aber auch weite Wege, Platzmangel etc. 
zu beachten, so dass im äußersten Notfall mit 
entsprechender Begründung die Entsorgung mit 
„Gelben Säcken“ weiterhin beantragt werden kann. 
Diese sind dann an noch zu bestimmenden Stellen 
zentral zu hinterlegen. 
Die Aufstellung/ Nutzung der „Gelben Tonne“ erfolgt 
nach Bedarf. So können z. B.: zwei Haushalte eine 
Tonne nutzen. Die Entsorgung der „Gelben Tonne“ ist 
im 14tägigen Rhythmus geplant. 
Größere Wohneinheiten können auch eine 1100 Liter – 
Tonne aufstellen. 
Rückfragen an:  
EKM Entsorgungsdienste Mittelsachsen GmbH 
Frauensteiner Str. 95 
09599 Freiberg 
Telefon: 03731/2625-0 
Fax:     03731/2625-50 
 
Schneider, Bauamtsleiter 
 
Kassierung Amtsblatt: 
 

Die Abonnenten des Amtsblattes „Frauensteiner 
Stadtanzeiger“ im Stadtgebiet werden gebeten, den 
Jahresbeitrag von 9,00 € bis zum 31.03.2010 zu den 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung im Liegenschaftsamt 
bei Frau Scharfenstein, Zimmer 29-07, 1. Etage zu 
bezahlen. 
 
Scharfenstein
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Eintragungen beim Standesamt Frauenstein im Monat Januar 
 

Eheschließungen: 0     
Sterbefälle:  1  
Geburten:  2      
 
DDiiee  SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  ggrraattuulliieerrtt  hheerrzzlliicchh  zzuurr  GGeebbuurrtt  IIhhrreess  KKiinnddeess  uunndd  wwüünnsscchhtt  aalllleess  GGuuttee  uunndd  GGeessuunnddhheeiitt::  
 
 
in Frauenstein, StT Dittersbach      
den Eltern Peggy Niese & Matthias Göhler        
und Tochter Emma, geb. am 1. Januar 2010      
            
den Eltern Franziska Novy & Falk Göpfert     
und Tochter Zoe Fiona, geb. am 16. Januar 2010             
 
SSeehhnnlliicchhsstt  eerrwwaarrtteett  bbiisstt  DDuu..    
DDuu  hhaasstt  ddeenn  AAtteemm  ddeess  LLeebbeennss  aauuffggeennoommmmeenn  uunndd  mmiitt  ddeeiinneemm  eerrsstteenn  SScchhrreeii  uunnsseerree  HHeerrzzeenn  ttiieeff  bbeewweeggtt..    
DDuu  bbiisstt  eeiinn  WWuunnddeerr,,  bbiisstt  WWuunnsscchh,,  GGeesscchheennkk  uunndd  EErrffüülllluunngg..   
 
 

Beginn der öffentlichen Bekanntmachungen 
 
1.) Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrganges 1992 zur Meldung zur Erfassung 
 
Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und 
ihren ständigen Aufenthalt  in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an 
wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPflG). Alle Personen des Geburtsjahrganges 1992, die 
wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung 
zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der 
nachstehenden Erfassungsbehörde zur Erfassung zu melden. 
 

Stadtverwaltung Frauenstein - Meldebehörde-  Markt 28, 09623 Frauenstein 

Sprechzeiten: 
  Dienstag: 9.00 – 12.00 und 14.00 – 17.30 Uhr 
  Donnerstag: 9.00 -  12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
 
Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste Wohnung, die die Wehrpflichtvoraus-
setzungen erfüllen. 
 
Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch 
sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen. 
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeitsentgelts 
verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag 
erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrkosten am Ort der 
Erfassung. 
Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine 
Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Auskünften oder die persönliche Meldung zur Erfassung 
verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Frauenstein, 18.02.2010 
 
Ulitzka 
Meldebehörde      
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HAUSHALTSSATZUNG DER  STADT  FRAUENSTEIN 
 

für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund von § 74  SächsGemO hat  der Stadtrat  am 11. Januar 2010  folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit: 
 
1. den Einnahmen und Ausgaben von je           3.687.460,00  € 
 
    davon im Verwaltungshaushalt            2.870.960,00  € 
              im Vermögenshaushalt                       816.500,00  € 
 
2.  dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
     Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- 
     fördermaßnahmen  (Kreditermächtigung) von                       0,00  €          
 
3.  dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
     Verpflichtungsermächtigungen von                         0,00  €. 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf                       500.000,00  €. 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze werden lt. Hebesatzsatzung 2005 der Stadt Frauenstein vom 01.11.2004 festgesetzt auf:  

1.  für die Grundsteuer  
        a)   für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)             320  v.H. 

      b)   für die Grundstücke (Grundsteuer B)          405  v.H. 
            der Steuermessbeträge; 
 
2.  für die Gewerbesteuer auf                380  v.H. 
     der Steuermessbeträge. 
 
 
Frauenstein, den  24.02.2010  Siegel             _______________________ 
                           Bürgermeister 
______________________________________________________________________________________ 
 
Über die Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2010 der Stadt Frauenstein hat das Landratsamt 
Mittelsachsen als Untere Rechtsaufsichtsbehörde am 17.02.2010 folgende Haushaltsverfügung erlassen: 
1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 der  
    Stadt Frauenstein (Beschluss-Nr. 28/07/10 des Stadtrates vom 11.01.2010) wird bestätigt. 
2. Für den Erlass dieses Bescheides werden keine Kosten erhoben. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 erfolgt im Amtsblatt „Frauensteiner Stadtanzeiger“ 
Ausgabe 242 vom 27.02.2010. In der Zeit vom 02.03.10 bis 12.03.10 liegt der Haushaltsplan 2010 in der 
Stadtverwaltung Frauenstein an den Arbeitstagen täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr und am 02.03.10 und 09.03.10 
außerdem noch von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Kämmerei zur Einsichtnahme durch jedermann aus.  
 
Ende der öffentlichen Bekanntmachungen 
 
Frauenstein, 24.02.2010 
 
 
 
Hentschel, Bürgermeister    
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Öffentliche Sitzungen 
 

Zur Beachtung:  
 
Alle Sitzungen des Stadtrates Frauenstein finden 
bei Bedarf statt, bitte beachten Sie deshalb die 
ortsüblichen Bekanntgaben zu den Einladungen an 
den Verkündungstafeln. 
 
8. Sitzung des Stadtrates Frauenstein 
 

Termin:  01.03.2010, 19.30 Uhr 
 

Ort:  Frauenstein, Hotel „Goldener Stern“, Markt 22 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
 

- öffentliche Sitzung - 
 
 

  1.  Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
  2.  Eröffnung, Feststellungen zur Ladung und  
    Beschlussfähigkeit  
  3.  Protokollkontrolle 
  4. Zwischenbericht des Instituts für Freiraum und 

Siedlungsentwicklung zum Projekt „Koordinierung, 
Vernetzung und Umsetzungsbegleitung von 
Aktivitäten zur demografiegerechten Entwicklung 
der Stadt Frauenstein“ 

  5. Beratung zur Wirtschaftsprüfung der WGF 
Wohnungsgesellschaft Frauenstein 

  6. Beschlussfassung zur Beauftragung Wirtschafts- 
  prüfer der WGF Wohnungsgesellschaft Frauen- 
  stein 
  7. Beratung zu den Wahlen der Freiwilligen Feuer- 
  wehr Frauenstein 
  8. Beschlussfassung zur Berufung der Wehrleitung  
  der Freiwilligen Feuerwehr Frauenstein 
  9. Beratung zur Haushaltsverfügung 2010 
10. Informationen der Stadtverwaltung 
11. Fragestunde 
12. Sonstiges 
 
-  Im Anschluss findet eine nichtöffentliche 
Beratung statt. - 
 
 

Sitzung Verwaltungsausschuss des 
Stadtrates Frauenstein 
 

Termin: 08.03.2010, 19.30 Uhr 
Ort: Frauenstein, Hotel „Goldener Stern“, Markt 22 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
- öffentliche Beratung - 

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
2. Eröffnung, Feststellungen zur Ladung und   
    Beschlussfähigkeit 
3. Protokollkontrolle 
4. Beratung zur Friedhofsgebührensatzung 
5. Personalangelegenheiten 
6. Informationen 
7. Fragestunde 
8. Beschlussfassungen zu Anträgen 
9. Sonstiges 

 

Sitzung Technischer Ausschuss des 
Stadtrates Frauenstein 
 

Termin:  22.03.2010, 19.30 Uhr 
Ort: Frauenstein, Hotel „Goldener Stern“, Markt 22 
 

Vorläufige Tagesordnung: 
- öffentliche Beratung - 

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
2. Eröffnung, Feststellungen zur Ladung und   
    Beschlussfähigkeit 
3. Protokollkontrolle 
4. Informationen 
5. Fragestunde 
6. Beschlussfassungen zu Anträgen 
7. Sonstiges 

 
Hinweise zu den Sitzungen: 
Die Tagesordnung wird jeweils durch Anschlag an den 
Verkündungstafeln ortsüblich bekannt gegeben. Sie kann 
gemäß § 2 Abs. 1 Geschäftsordnung um Verhandlungs-
gegenstände, die als Eilfälle im Sinne von § 36 Abs. 4 Satz 2 
SächsGemO anzusehen sind, erweitert werden. 
 
Hentschel, Bürgermeister 
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Sprechzeiten im März 2010 
 
Bürgermeister, Ortspolizeibehörde  dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
      donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
 
Bis auf weiteres findet jeweils am 1. und am 3. Dienstag im Monat vormittags keine Sprechstunde des Bürgermeisters 
statt. 
 

Sekretariat, Allgemeine Verwaltung  dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
      donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
      freitags   9.00 - 11.30 Uhr 
 

Amtsleiterin Finanzen/Verwaltung,  dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
 

Stadtkasse, Personal    dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
      donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
      freitags   9.00 - 11.30 Uhr 
 

Steueramt, Gewerbeamt   dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
      donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
      freitags   9.00 - 11.30 Uhr 
 

Liegenschaften, Pacht,   dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
Soziales, Kassierung Amtsblatt  donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 
      freitags   9.00 - 11.30 Uhr 
 

Meldebehörde, Urkundenstelle  dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
 donnerstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 

 

Standesamt     dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
 donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr 

      freitags   9.00 - 11.30 Uhr 
 

Fremdenverkehrsamt    montags  8.00 - 18.00 Uhr 
  dienstags  8.00 - 18.00 Uhr 
  mittwochs  8.00 - 18.00 Uhr 
  donnerstags  8.00 - 18.00 Uhr 
  freitags   8.00 - 18.00 Uhr 
  sonnabends            10.00 - 16.00 Uhr 

 

Bauamtsleiter, Umweltschutz   dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
 donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr. 

 

Vom 01.03. bis 05.03.2010 befindet sich der Bauamtsleiter im Urlaub.  
 

Bauverwaltung, Abfallwirtschaft,  dienstags  9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.30 Uhr 
Marktwesen     donnerstags  9.00 - 12.00 Uhr. 
 

Weitere Sprechzeiten und Terminwünsche stimmen Sie bitte telefonisch mit uns ab. 
 

Bitte beachten Sie die neuen E-Mail-Anschriften der Stadtverwaltung Frauenstein! 
 

Die Rufnummern lauten:    037326 / E-Mail-Anschriften der Stadtverwaltung: 
Sekretariat, Allgemeine Verwaltung  8380  stadt@frauenstein.com 
Fax      83819 
Bürgermeister, Ortspolizei    83810  buergermeister@frauenstein.com  
Amtsleiterin F/V, Kämmerei   83812  finanzen@frauenstein.com 
Bauamtsleiter, Umweltschutz   83813  bauhof@frauenstein.com 

bauamt@frauenstein.com 
Bauverwaltung, Abfall, Marktwesen  83814  bauverwaltung@frauenstein.com  
Liegenschaften, Pacht, Soziales  83817  liegenschaften@frauenstein.com 
        soziales@frauenstein.com 
Kasse      83820  kasse@frauenstein.com  
Steueramt, Gewerbeamt   83821  steueramt@frauenstein.com 

gewerbeamt@frauenstein.com 
Meldebehörde, Urkundenstelle   83824  meldebehoerde@frauenstein.com 
Standesamt     83823  standesamt@frauenstein.com 
Fremdenverkehrsamt     9335 / 83825  fremdenverkehrsamt@frauenstein.com 
Museum     1224, 86418 silbermann.museum@frauenstein.com 
Fax      85886 



AAmmttssbbllaatttt                      AAuussggaabbee  224422  //  2277..  FFeebbrruuaarr  22001100                                                           

 
Hinweis zu den Öffnungs- bzw. Schließzeiten: 

 
Täglich bis 9.00 Uhr und mittwochs ganztags sowie bis auf weiteres montags ganztags bleiben alle 
Abteilungen der Stadtverwaltung für den Besucherverkehr geschlossen. Ausnahmen können bei öffentlichen 
Auslegungsfristen gemacht werden, auf die besonders hingewiesen wird. 

 
Öffnungszeiten Gottfried-Silbermann-Museum (Telefon: 037326/1224): 
 

November bis April 
Mo. - Fr.   9.00 -12.00 Uhr 
   13.00 -16.00 Uhr 
Sa. u. So.  10.00 -12.00 Uhr 
   13.00 -16.00 Uhr 
(Mai bis Oktober täglich   9.00 -17.00Uhr) 
 

Öffentliche Bekanntmachungen Dritter 
 

1.) Die Obere Flurbereinigungsbehörde beim Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
  
 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

Landkreis 
Landratsamt 
Referat Ländliche Entwicklung/Bodenordnung - Obere Flurbereinigungsbehörde - 

  
Flurbereinigung Dorfhain  
Gemeinde Dorfhain, Pretzschendorf 
Stadt Tharandt 

                    Verfahrensnummer: 280111                      
                                        Az.: 353-8461.25 
 

  
 

Flurbereinigungsbeschluss Dorfhain  
Die Obere Flurbereinigungsbehörde beim Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mit Beschluss vom 
08.02.2010 das Flurbereinigungsverfahren Dorfhain nach §§ 1, 4 und 37 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
angeordnet.  
 

Eine Ausfertigung des Flurbereinigungsbeschlusses mit Begründung und Gebietskarte liegt in der  
Stadtverwaltung Frauenstein, Markt 28, 09623 Frauenstein zwei Wochen lang nach dem ersten Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.  
 

Dippoldiswalde, den 08.02.2010 
gez. Krogoll,  
Referatsleiter 
 
2.) Autoren gesucht! 
 
Das „Landkalenderbuch für die Sächsische Schweiz und 
das Osterzgebirge“, ein abwechslungsreiches Jahrbuch 
über Land und Leute, liegt nun schon im 3. Jahrgang 
(Band 2010) vor. In der Tradition der Bauern- und 
Heimatkalender sind darin, geordnet im Jahreskreis, die 
verschiedensten Beiträge zu den Schätzen unserer 
Heimat in Form von Berichten, Gedichten und 
Geschichten zu finden. Das Besondere dabei ist, dass die 
Autoren keine professionellen Schriftsteller, sondern 
Menschen aus unserer Region sind. Und die Schätze, 
über die sie berichten, sind Menschen, Ereignisse aus 
Vergangenheit und Gegenwart, Naturschönheiten, 
besondere Orte und sonst noch Erwähnenswertes, die 
das Leben hier gut und lebenswert machen. 
Nun ist es an der Zeit, mit der Arbeit am 4. Jahrgang, also 
dem „Landkalenderbuch 2011“, zu beginnen. Es soll unter 
dem Jahresthema  
 

 
„Auf Straßen, Schienen und Wegen“  
stehen und breit gefächert Beiträge zu „Verbindungen“ in 
unserer Heimat, über Weg- und Unwegsames heute und 
in früheren Zeiten enthalten. Dabei ist das Thema im 
weitesten Sinne zu verstehen: Beispielsweise gibt es die 
verschiedensten Arten von Straßen, Schienen der 
unterschiedlichsten Ausmaße wären erwähnenswert und 
auch an Wegen finden wir eine große Vielfalt bei uns. 
Auch Wasserwege gehören zu den Verbindungen! Wir 
suchen Beiträge über frühere und aktuelle Erlebnisse und 
Ereignisse, über Persönlichkeiten, interessante 
Wegeführungen, vom Bau der Verbindungen, über 
Gefährte, Fahren und Gehen. Bestimmt gibt es auch viele 
Tipps, sich einmal eine besondere, vielleicht noch wenig 
bekannte „Verbindungsstrecke“ anzusehen. Und dies ist 
noch lange keine vollständige Aufzählung! Wir freuen uns 
über Sachbeiträge, Erlebnisberichte, Kurzgeschichten, 
Gedichte, Zeichnungen und Gemaltes. 
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Unabhängig von den aktuellen Jahresthemen sind 
Beiträge über Wetterbeobachtungen, volkstümliche und in 
den Familien überlieferte Methoden der Wettervorhersage 
(z. B. aus den Wolkenformen, aber auch alle anderen) 
und altes Kalenderwissen immer gefragt.  

Über das Jahresthema hinaus sammeln wir für 
weitere Bände des Landkalenderbuches Beiträge zu 
früher üblichen Methoden der Hauswirtschaft, des 
Gärtnerns, der Nahrungszubereitung und der Versorgung 
kleiner Verletzungen oder leichter Erkrankungen. 

Herausgeberin und Redaktionsteam bitten nun alle, die 
etwas beitragen möchten, sich recht bald unter den unten 

angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu melden. Falls 
Unterstützung beim Schreiben und Formulieren 
gewünscht wird, helfen wir Ihnen gern. 
Auf Ihre Nachricht freut sich schon, auch im Namen der 
Redaktionsmitglieder, 
 
Petra Binder (Herausgeberin)  
Kontakt, auch für Anfragen und Hinweise: 
Frau Binder Tel.: 035203-32807 (bitte auch AB nutzen!), 
Email: P.Binder@gmx.net 

 
 
3. Kreissparkasse Freiberg:  Spenden- und Stiftungsgelder für Frauenstein 
 
Die Kreissparkasse Freiberg unterstützte auch 2009 die 
Vereine und Einrichtungen der Stadt. Das 
gemeinnützige Wirken der Sparkasse hatte im Jahr 
2009 viele Facetten. Wir haben uns aktiv für die Region 
eingesetzt, zum Beispiel im Sport, in der Musik, in der 
Wissenschaft, im Denkmalschutz, bei der Bildung und 
Jugendförderung, im Naturschutz und im sozialem 
Bereich. Mit Spenden- und Sponsoringleistungen und 
vor allem mit der Projektförderung aus vier Stiftungen 
hat die Kreissparkasse Freiberg auch im vergangenen 
Jahr wieder dazu beigetragen, dass Vereine und 
Einrichtungen in den 
Kommunen erfolgreich wirken konnten. 
Im Jahr 2009 flossen insgesamt über 350.000 Euro an 
Vereine und gemeinnützige  Einrichtungen des früheren 
Landkreises Freiberg! 
Auch in der Stadt Frauenstein unterstützten die 
Sparkasse und ihre Stiftungen die Vereinsarbeit. 
Insgesamt konnten über 1.300 Euro an Spenden- und 
Sponsoringgeldern ausgereicht werden, zum Beispiel 
für ein Jugendsportprojekt des Motorsportclubs 
Frauenstein, für den FSV Einheit und den Heimatverein 
Nassau/Frauenstein. Schüler der Grundschule 
besuchten im Rahmen der Aktion „Wir fördern Bildung“ 
das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg, mehrere 
Schulklassen aus anderen Kommunen schauten sich 
das Silbermann-Museum in Frauenstein an. 
Einige Schlaglichter im Geschäftsgebiet der Sparkasse, 
dem früheren Landkreis Freiberg: 
� Rund 3.000 Schulkindern haben wir einen 
kostenfreien Besuch in einer der wertvollen 
Sammlungen unserer regionalen Museen finanziert, 

1.200 junge Leute besuchten mit Unterstützung der 
Stiftung das Freiberger Theater. 
� Kindergartenkinder der Region beteiligten sich 2009 
am Weltspartags-Wettbewerb. Das Motto lautete: 
Welcher Kindergarten malt oder bastelt das tollste, 
kreativste Sparschwein? Die 20 besten Arbeiten wurden 
mit einem 
„Sparkassenhäuschen“ oder einer „KNAX-Federwippe“ 
für den Garten der Kita prämiert. 
� Für Kinder der zweiten Klassen bot die Sparkasse 
einen so genannten Sicher-Stark-Tag an - hochwertige 
Kurse zur Gewaltprävention, die polizeilich und 
pädagogisch qualifizierte Expertenteams der sozialen 
Initiative „Sicher-Stark“ durchführten. Rund 300 
Zweitklässler aus 13 Klassen nahmen an einem 
Präventionskurs teil. 
� Für rund 1.000 Schülerinnen und Schüler aus 13 
Schulen begann das neue Schuljahr mit einem 
Geschenk von der Sparkasse. Sie erhielten 
Berufswahlpässe, die u.a. Berufsbilder und 
Berufsbiografien vorstellen und Informationen rund um 
die Bewerbung geben. 
� Alle Gemeinden konnten bei der Sparkassen-Stiftung 
Spezialkartons zur fachgerechten Archivierung 
historischer Fotos bestellen. 15.000 historische Fotos 
wurden im Rahmen dieser Aktion gesichert. 
Weitere Informationen und Antragsformulare der 
Sparkassen-Stiftungen gibts im Internet: www.freiberg-
stiftungen.de 
Dr. Indra Frey, Pressesprecherin,  
Telefon 03731 25-1026, Telefax 03731 25-1000, 
indra.frey@sparkasse-freiberg.de 

 
 
 

Die Antennengemeinschaft w.V. informiert: 
Werte Vorstände, 
die Vorstandssitzung findet am Freitag, den 12.03.2010, 19.30 Uhr im Hotel „Goldener Stern“ statt. 
An alle Mitglieder der Antennengemeinschaft Frauenstein / Kleinbobritzsch 
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird für den Freitag, dem 26.03.2010, 19.30 Uhr, Seminarraum Hotel 
„Goldener Stern“ einberufen. 
Tagesordnung:  

1. Information zum modernen „HDTV“ 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Finanzbericht 2009 und Finanzplan 2010 

4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Diskussion 
6. Beschlussfassungen zu TOP 1,2 und 3 

 
Der Vorstand 
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W i c h t i g e  T e r m i n e 

 

 Zahnärztlicher Notdienst 
 

 Samstag     von       9.00 - 10.00 Uhr    sonn- u. feiertags    von     10.00 - 11.00 Uhr 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst in Sachsen im Internet: www.zahnaerzte-in-sachsen.de 
 

06.03.2010, 09:00 - 10:00  
07.03.2010, 10:00 - 11:00  

Michael Felber  Dresdner Str. 11, 09619 Sayda  
Tel.: 037365/1292  

13.03.2010, 09:00 - 10:00  
14.03.2010, 10:00 - 11:00  

Dipl.-Stom. Peter Franke  Alte Dorfstr. 12b, 09638 Lichtenberg  
Tel.: 037323/1305  

20.03.2010, 09:00 - 10:00  
21.03.2010, 10:00 - 11:00  

Dipl.-Stom. Helga Gehrhardt  Freiberger Str. 17, 09618 Brand-Erbisdorf  
Tel.: 037322/3657  

27.03.2010, 09:00 - 10:00  
28.03.2010, 10:00 - 11:00  

Jens König & Ulrike König Am Markt 12, 09623 Frauenstein  
Tel.: 037326/84100 

 
    Arztbereitschaft                                                     
 

  Mo, Die, Do   von 19:00 - 7:00 Uhr darauff. Tag 
  Mi                       von 13:00 - 7:00 Uhr   „            
Wochenende ab Frei         von 13:00 - 7:00 Uhr Mo  
vom Vorabend eines  
Feiertages                 von 19:00 - 7:00 Uhr darauff. Tag 
 

Dienstbereich: 
Frauenstein, Kleinbobritzsch, Burkersdorf, 
Dittersbach,  
 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst über die 
Rettungsleitstelle Freiberg Tel.  03731 / 19222 
 

Dienstbereich: Nassau,  
01.03. Herr DM  Huster Tel. 0162/1632194 
02.03. Frau Dr.   Werner Tel. 037320/1658 
03.03. Frau DM  Wermke  Tel. 037327/1453 
04.03.  Frau Dr.   Kopra Tel. 037365/61000 
05.03. Frau Dr.   Mende Tel. 037327/1430 
06.03. Frau Dr.   Mende 
07.03. Frau Dr.   Mende 
08.03.   Herr DM   Huster 
09.03.  Herr DM  Gehrhardt Tel. 037320/9724 
10.03.   Frau Dr.   Werner 
11.03.  Frau Dr.   Kopra 
12.03.  Frau  M.   Gläser, FÄ Tel. 037327/1222 
13.03.   Frau  M.   Gläser, FÄ 
14.03.   Frau  M.   Gläser, FÄ 
15.03.   Frau DM  Wermke 
16.03.  Frau Dr.   Werner 

17.03.  Herr DM  Gehrhardt 
18.03.   Frau Dr.   Mende 
19.03.  Herr DM  Huster 
20.03.  Herr DM  Huster 
21.03.   Herr DM  Huster 
22.03.  Herr DM  Gehrhardt 
23.03.  Frau Dr.   Mende  
24.03.  Frau DM  Wermke 
25.03.  Frau DM  Wermke 
26.03.   Frau Dr.   Werner 
27.03.  Frau Dr.   Werner 
28.03.   Frau Dr.   Werner 
29.03. Herr DM  Gehrhardt 
30.03. Frau Dr.   Kopra 
31.03. Frau  M.   Gläser, FÄ  
 

Rettungsdienst: 
Notruf                      112 
Rettungsleitstelle Dippoldiswalde 03504/19222 
Rettungsleitstelle Freiberg  03731/19222 
Rettungswache Frauenstein  037326/1220 
 
 

Häusliche Krankenpflege: 
Die Schwestern der Diakonie-Sozialstation 
Schmiedeberg erreichen Sie rund um die Uhr unter 
Telefon 035052/25234 
 
 

Pflegedienst Gudrun Memmel, Nassau 
Die Schwestern erreichen Sie unter Telefon 
037327/83380 

 

 

Müll - Termine März 2010 
 Frauenstein / Dittersbach / Kleinbobritzsch / Nassau / Burkersdorf:           08. u. 22.03.2010   
 

Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke: 
 Frauenstein / Kleinbobritzsch / Dittersbach / Nassau / Burkersdorf:       11. u. 25.03.2010 
          

Papierentsorgung (Blaue Tonne):  

 Frauenstein/Dittersbach: 16.03.2010    Kleinbobritzsch/Nassau: 24.03.2010     Burkersdorf: 25.03.2010   
 

Entsorgung von Problemstoffen: 
09.03.2010    8.00 Uhr bis   8.30 Uhr Ditterbach, Trögers Scheune 
10.03.2010   10.00 Uhr bis 10.30 Uhr Nassau, Parkplatz Verkaufsstelle Blichmann 
10.03.2010  11.00 Uhr bis 12.00 Uhr Frauenstein, Am ehem. Bahnhof 
10.03.2010  12.45 Uhr bis 13.15 Uhr Kleinbobritzsch, Buswendeschleife gegenüber Hotel Fürstenthal 
10.03.2010  13.45 Uhr bis 14.30 Uhr Burkersdorf, Gr. Kommunengut, Frauensteiner Str. 75  
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Die Stadtverwaltung Frauenstein gratuliert  
ganz herzlich den Jubilaren  des Monats  
März und verbindet damit alle guten  
Wünsche für beste Gesundheit:  
 

in Frauenstein     
03.03.10  Kromnik,      Ruth  86   
04.03.10  Fischer,  Georg  87 
08.03.10  Müller,  Lothar  71  
11.03.10  Barthel,  Werner  90  
18.03.10  Rehschuh, Elfriede  82 
23.03.10  Wagner, Ursula  82 
25.03.10  Wolf,  Günter  78 
25.03.10  Berndt, Gertraude 81 
26.03.10  Finsterbusch, Christfriede 88 
27.03.10  Schulze, Helmut  71 
29.03.10  Kempe,  Sigismund 71 
30.03.10  Kempe, Christa  75 
 

in Burkersdorf     
01.03.10  Mutze,  Rudi  85 
04.03.10  Neubert, Werner  72 
05.03.10  Nagel,  Egon  72 
06.03.10  Körner,  Isolde  72 
06.03.10  Neubert, Siegmann 81 
12.03.10  Zopp,  Winfried 70 
13.03.10  Dürsel, Ortrud  74 
17.03.10  Böhme, Renate  74  
26.03.10  Göpfert, Dora  89 
28.03.10  Fleischer, Helga  85 
 

in Dittersbach 
08.03.10  Morgenstern Reiner  72 
22.03.10  Liebscher, Gisela  83 
22.03.10  Günzel, Manfred 75 
 

in Kleinbobritzsch 
04.03.10  Schlangen, Betty  74 
07.03.10  Mende,    Herbert  79 
09.03.10  Norosinski,  Christa  71 
16.03.10  Träger, Herbert  80 
22.03.10  Küchenmeister, Werner 75 
  

in Nassau 
01.03.10  Zimmermann, Hildegard 85 
03.03.10  Müller,  Heinrich 74 
03.03.10  Koch,  Walter  87 
15.03.10  Hetze , Hiltrud  77 
16.03.10  Schlesier,  Roland  70 
20.03.10  Morgenstern, Helga  73 
22.03.10  Böhme, Werner  71 
24.03.10  Herklotz, Elli  73 
27.03.10  Handschack, Anita  70 
28.03.10  Krönert, Heinz  80 
 

                      

    

    

    

    
    

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche...“„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche...“„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche...“„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche...“    
 

Die Kreativgruppe und der Vorstand des Seniorenvereins 
laden zu einem vorösterlichen Spaziergang ein.  

Unter dem Motto „Osterbräuche - rund um das Ei“ führen 
wir zwei Veranstaltungen durch.  

 

I.    Am Mittwoch, dem 24. 03.10 
      14.30 – 15.30 Uhr im Silbermann-Museum 
      Eintritt:  2,00 € 
      Vortrag zu Osterbräuchen aus aller Welt unter Mitwir- 
      kung von Schülern der GS Frauenstein 
      Leitung: R. Lorenz 
 

II.  Am Dienstag, dem 30.03.10 
     15.00 – 16.30Uhr im Senioreneck 
      Unter Anleitung der Kreativgruppe können Ostereier  
      mit Hilfe der „Wachstechnik“ gestaltet werden. 
      Mitzubringen sind, wenn möglich, ausgeblasene oder  
      hartgekochte weiße Eier, 1 Kartoffel, 1 Teelicht und  
      1 Aluminium-Löffel. 
     Unkostenbeitrag: 0,50 € 

              

Es wäre schön, wenn sich viele Erwachsene und Kinder 
am „Osterspaziergang“ und kreativen Gestalten beteiligen 
würden. 
 

Im Namen des Vorstandes 
R. Lorenz 
 
 

- Anzeigen - 

 
   Für die zahlreichen Blumen, Glückwünsche               

         und Geschenke anlässlich meines  
      

                                                                                                8888888855555555........         GGGGGGGGeeeeeeeebbbbbbbbuuuuuuuurrrrrrrrttttttttssssssssttttttttaaaaaaaaggggggggeeeeeeeessssssss                                                
      

    möchte ich mich ganz herzlich bedanken.  
 

                                  Ruth Kubsch                                                                   

Nachhilfe in Mathematik 
~alle Klassenstufen~ 

privat ~ kompetent ~ preiswert 
W. Lorenz 

Am Sandberg 4 – 09623 Frauenstein 
Telefon: 037326-1429 

E-Mail: WaLo.Frst@web.de 
 

„Senioren–Ortsgruppe–Frauenstein“ e.V. 


